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~er Anfrage der Abgeordneten EGG und Genossen an den 

Bundesminister für soziale Verwaltung,betreffend Miß­

stände bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern im 

Ti~oler Gastgewerbe, Nr. 386/J. 

Aufgrund eines Artikels in der \-Jochenzeitschrift "Profil" 

vorn 25. Feber 198~ in dem schwerwiegende Mißstände bei 

der Beschäftigung von Arbeitnehmern im Tiroler Gastge­

werbe aufgezeigt wurden und in Ansehung des Umstandes, 

daß der Inhalt dieses Artikels die Aussagen einer vor 

kurzem von der Arbeiterkammer für Tirol vorgelegten Unter­

suchung vollinhaltlich bestätigt,richten die Anfrage­

steIler an mich nachstehende Anfrage: 

"1. Ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung be­

reit, die Arbeitsinspektorate anzuweisen, daß sie der 

Einhaltung der Arbeitsbedingungen im Gastgewerbe er­

höhte Aufmerksamkeit zuwenden? 

2. Ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung be­

reit, die im Tiroler Gastgewerbe festgestellten 

schlechten Arbeitsbedingungen, insbesondere im Seefelder 

Nobelhotel Klosterbräu, einer genauen Prüfung zu unter­

ziehen und über das Ergebnis zu berichten? 

3. Welche Möglichkeiten sieht das Bundesministerium für 

soziale Verwaltung,um zu erreichen, daß die Verstöße gegen 

das geltende Ausländerbeschäftigungsrecht im Tiroler Gast­

gewerbe (wie z.B. illegale Ausländerbeschäftigung, Be-
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schäftigungsbewilligungen trotz Mißachtung arbeits­

und lohnrechtlicher Bestimmungen, gesetzwidrige Ver­

hinderung des Betriebs- und Branchenwechsels von Aus­

ländern) verhindert werden?" 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich, folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Dem Bundesministerium für soziale Verwaltung ist die un­

befriedigende Situation auf dem Gebiet der Einhaltung der 

Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes in den Betrieben 

des Beherbergungs- und Gaststättenwesens bekannt. Die Arbeits­

inspektion war daher stets bemüht, durch häufige gezielte 

überprüfungen dieser Betriebe die Einoaltung der dem Schutz 

der Arbeitnehmer dienenden Bestimmungen zu fördern. Zu diesem 

Zweck wurden auch die Arbeitsinspektorate vorn Zentral­

Arbeitsinspektorat angewiesen in den Betrieben des Be-

her bergungs- und Gaststättenwesens in nächster Zeit Erheb~ngen 

in einem solchen Umfang durchzuführen,' daß die Ergebnisse 

einen repräsentativen Überblick über die Gesamtsituation 

in diesen Wirtschaftszweig vermitteln. Darüber hinausgehende 

Maßnahmen können durch die Arbeitsinspektorate jedoch ohne 

Beeinträchtigung der Aufgaben in den übrigen Wirtschaftsbe­

reichen infolge des geringen Personalstandes nicht ergriffen 

werden. 

Das Zentral-Arbeitsinspektorat steht bezüglich der Belange 

des Arbeitnehmerschutzes im Bereich des Beherbergungs- und 

Gaststättenwesens mit den Interessenvertretungen der Arbeit­

geber und der Arbeitnehmer laufend in Kontakt. Eine zu diesem 

Thema im September 1979 durchgeführte Besprechung im Bundes­

ministerium für soziale Verwaltung, bei der insbesondere An­

gelegenheiten des technischen Arbeitnehmerschutzes, des Ver­

wendungsschutzes sowie der Berufsausbildung erörtert wurden, 

erbrachte zusammenfassend die Bereitschaft der Interessenver-
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tretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu einer 

Zu:;;ammenarhei t mit den zuständigen Behörden hinsieht lieh 

einer Schwerpunktbildung im Rahmen des Informationsge­

schehens zur Verbesserung der Situation in diesem Wirt­

schaftszweig. Es soll auch durch eine. verstärkte Informations­

Obermittlung an Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf dem Gebiet 

des Arbeitnehmerschutzes der hohe Anteil an Beanstandungen in. 

diesem Wirtschaftszweig herabgesetzt werden. 

Zu 2.: 

Im gegenständlichen Fall hat das zuständige Arbeitsinspektorat 

unverzOglich·nach Kenntnis' der zur Anfrage fOhrenden Ver­

öffentlichung im "profil" vom 25. Feber 1980 eine strenge 

ÜberprOfung des Hotels "Klosterbräu" zusammen mit einem 

Vertreter der Kammer fOr Arbeiter und Angestellte fOr Tirol 

durchgeführt, wobei Mißstände festgestellt und der Auftrag 

erteilt wurde, diese sofort abzustellen, ansonsten die Er­

teilung von Beschäftigungsbewilligungen für diesen Betrieb 

verweigert werden wird, außerdem wurde bei der zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde der Antrag auf Verhängung einer 

Geldstrafe von S 12.000,-- gestellt. 

Zu 3.: 

Die Beschäftigungsbewilligungen von Ausländern sind seit 

Inkrafttreten des Ausländerbeschäftigungsgesetzes mit der 

AUflage verbunden, daß Ausländer nicht zu schlechteren Lohn­

und Arbeitsbedingungen beschäftigt werden dOrfen, als sie für 

die Mehrzahl der bezüglich Leistung und Qualifikation ver­

gleichbaren inländischen Arbeitnehmer gelten. 

Die Einhaltung der Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungs­

gesetzes wird durch die Dienststellen der Arbeitsmarktver­

waltung laufend überwacht. Aufgrund der großen Anzahl von Be­

wegungen am Arbeitsmarkt können Kontrollen nur stichproben­

weise erfolgen. 
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Die Einhaltung der lohn- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen 

wird durch das Arbeitsinspektorat unter Mitwirkung der Kammer 

für Arbeiter und Angestellte überprüft. 

Weiters wird darauf verwiesen, daß seitens der Arbeitsmarkt­

verwaltung Tirols den ausländischen Arbeitskräften ein ge­

wünschter Betriebs- bzw. Branchenwechsel durchaus ermöglicht 

wird, soweit dieser mit den Bestimmungen des Ausländerbe­

schäftigungsgesetzes (insbesondere § 4 Abs. 1 AuslBG) zu 

~~reinbaren ist. Eine Abwanderung ausländischer Arbeitskräfte 

aus dem Gastgewerbe in andere Branchen kann jedoch nur inso­

weit ermöglicht werden, als dadurch Beschäftigungsmöglichkeiten 

von Inländern nicht gefährdet werden. 

Verstöße gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz stehen unter 

Strafsanktion und werden von den örtlichen Bezirksverwaltungs­

behörden verfolgt. Die Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung 

haben jedoch auf ein bei der Bezirkshauptmannschaft anhängiges 

Verfahren keinen weiteren Einfluß. 

Der Bundesminister: 
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